
Tabelle der erlaubten Hilfsmittel für das 

Ältestenschießen des Gau München Süd-West 

am 22.November 2009 

 

Erlaubte Hilfsmittel sind: 

 

1. Ab dem 50. Lebensjahr:   

 

Nur für LG: Nur Federbock oder Pendelschnur 

Anschlagsart dabei: Nur stehend 

 

2. Ab dem 60.Lebensjahr: 

 

Für LG und LP: Auch feste Auflage (Auflagebock) 

Anschlagsart dabei: Nur stehend 

 

3. Ab dem 70. Lebensjahr: 

 

Für LG und LP: Auch feste Auflage (Auflagebock) 

Anschlagsart dabei: Auch sitzend (Hocker ohne Lehne!) 

erlaubt 

 

Wichtige Hinweise: 

 

A) Für LP mit Hilfsmittel (Auflagebock): Aufgelegt werden 

darf nur der Pistolengriff der Waffe (s.a. Regeln für 

Auflageschießen LP Bayern von 2009, s.a. BSZ 03/09) 

B) Es sind nur Pendelschnüre, Feder- oder Auflageböcke 

erlaubt, die den Richtlinien der Sportordnung 

entsprechen (s.a. www.schützenbund.de/dsb/statuten/), 

Feste Auflagen dürfen keinen „Sandsackeffekt“ haben 

(d.h. die Waffe ohne Zugriff des Schützen im Anschlag 

fixieren). Sandsäcke sind nicht erlaubt!  

C) Hilfsmittel und/oder Hocker sind selbst mitzubringen 

www.sch�tzenbund.de/dsb/statuten/

